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Steuerrecht 

> Grunderwerbsteuer bei Erwerb eines 
Rohbaus mit gesonderten Aufbau-
kosten 

Von Frank Dißmann, Rödl & Partner Nürnberg 

Der Bundesfinanzhof (BFH) ist in seiner gestern veröf-

fentlichten Entscheidung vom 3. März 2015 (Az. II R 

22/14) ausführlich auf die in der Praxis bedeutsame 

Fragestellung der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

bei der Grunderwerbsteuer eingegangen. Falls mit dem 

Abschluss eines Kaufvertrags für ein Grundstück weite-

re Vereinbarungen geschlossen werden, die mit diesem 

Rechtsgeschäft in einem Zusammenhang stehen, könn-

te sowohl der Grundstückskaufvertrag als auch die 

Vereinbarung der Grunderwerbsteuer unterliegen. Der 

Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Der Kläger erwarb mit notariellem Kaufvertrag ein 

Grundstück, auf dem der Veräußerer ein Einfamilien-

haus mit Garage als Rohbau nach Maßgabe der als 

Anlage zum Vertrag genommenen Baubeschreibung 

und Pläne zu errichten hatte. Der Preis für das Grund-

stück einschließlich der notwendigen Baumaßnahmen 

sowie der Architektenleistungen betrug 423.000 Euro. 

Den weiteren Ausbau bis zur Bezugsfertigstellung ein-

schließlich der Außenanlagen sollte der Erwerber nach 

dem Vertrag in eigener Regie durchführen. Dazu un-

terbreitete ihm der bereits involvierte Architekt Vor-

schläge sowie eine Kalkulation für die finanzierende 

Bank. Der Verkäufer beauftragte den selbständig täti-

gen Bauleiter Z, einen Geschäftspartner des Veräuße-

rers, mit der Bauaufsicht für den Rohbau. Dieser Baulei-

ter wurde im Anschluss auch von dem Kläger mit der 

Bauleitung für den Innenausbau beauftragt.  

 

Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass sowohl der 

Preis für das Grundstück einschließlich der Baumaß-

nahmen und der Architektenleistungen (423.000 Euro) 

als auch die vom Erwerber gezahlten Kosten des In-

nenanbaus sowie der Bauleitung (136.200 Euro) in die 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzu-

beziehen sind, da insoweit von einem einheitlichen 

Erwerbsgegenstand im Grunderwerbsteuerrecht aus-

zugehen ist. Die gegen diese Entscheidung erhobene 

Klage hatte bei dem zuständigen Finanzgericht keinen 

Erfolg. Das Finanzgericht bestätigte, dass die Ausbau-

kosten zu Recht in die Bemessungsgrundlage der 

Grunderwerbsteuer einbezogen wurden, da seiner 

Ansicht nach der Kläger ein bezugsfertiges Gebäude 

(und nicht lediglich einen Rohbau) erwerben wollte. 

Das Gericht argumentierte, dass dem Kläger aufgrund 

der umfassenden bautechnischen und finanziellen 

Vorplanungen ein bezugsfertiges Gebäude samt 

Grundstück zu einem im Wesentlichen feststehenden 

Preis angeboten wurde. Der Veräußerer, der für ihn 

tätige Architekt und der Bauleiter als Geschäftspartner 

des Veräußerers hätten bei der Veräußerung zusam-

men gearbeitet und durch ihr abgestimmtes Verhalten 

auf den Abschluss der einzelnen Vertragsbestandteile 

hingewirkt.  

 

Der BFH stimmt der grundsätzlichen Würdigung der 

Voraussetzungen eines einheitlichen Erwerbsgegen-

stands im Grunderwerbsteuerrecht zu. Die vom zu-

ständigen Finanzgericht getroffenen Feststellungen 

sind jedoch nicht ausreichend, um in der Sache eine 

Entscheidung treffen zu können. Insofern war der 

 

 

Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

Steuerrecht 

> Grunderwerbsteuer bei Erwerb eines Rohbaus mit 

gesonderten Aufbaukosten 

> Steuerentlastungen für 2015 verabschiedet 

 

Breit aufstellen 
Fonds-Brief direkt 
Aktuelle Informationen zu geschlossenen Fonds und anderen Kapitalanlagen 

Ausgabe: 16. Juli 2015 · www.roedl.de 



Ausgabe: 16. Juli 2015 

2 

Fonds-Brief direkt 

Streitfall wieder an das zuständige Finanzgericht zurück 

zu verwiesen, das im Rahmen eines weiteren Rechts-

gangs zu klären hat, ob die Ausbaukosten tatsächlich 

ebenfalls in die Bemessungsgrundlage der Grunder-

werbsteuer einzubeziehen sind. 

 

Der BFH hat für diese noch ausstehenden Feststellun-

gen dargelegt, welche Indizien bzw. Kriterien er in 

diesem Streitfall für maßgeblich erachtet. Ein einheitli-

cher Erwerbsgegenstand liegt vor, wenn ein objektiv 

sachlicher Zusammenhang zwischen dem Kaufvertrag 

und den weiteren Vereinbarungen über die notwendi-

gen Baumaßnahmen (Bauvertrag, Innenausbau) be-

steht. Ein solcher geforderter Zusammenhang ist insbe-

sondere gegeben, wenn der Erwerber bei Abschluss 

des Grundstückskaufvertrags gegenüber dem Veräuße-

rer in seiner Entscheidung über das „ob” und „wie” 

der Baumaßnahme nicht mehr frei war und deshalb 

feststand, dass er das Grundstück nur in einem be-

stimmten (bebauten) Grundstück erhalten würde. Zu 

diesem Zweck muss der Veräußerer selbst oder Dritte, 

die mit dem Veräußerer personell, wirtschaftlich oder 

gesellschaftsrechtlich eng verbunden sind oder auf-

grund von Abreden zusammen arbeiten oder die durch 

ihr bestimmtes Verhalten auf den Abschluss der Ver-

träge, die der Bebauung des Grundstücks dienen, hin-

wirken.  

 

Es ist nicht erforderlich, dass das Angebot oder die 

Angebote in einem Vertragswerk zu einem einheitli-

chen Gesamtpreis angeboten werden. Ebenso wenig 

sind Vorplanungen des Grundstücksveräußerers oder 

Dritte, bloße Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

dem vom Erwerber selbst herzustellenden Gebäude, 

die Lieferung beweglicher Gegenstände oder die Be-

reitstellung von Planungsunterlagen ausreichend, einen 

solchen Zusammenhang zu begründen.  

 

Die Ausbaukosten können nur in dem Fall Teil der Be-

messungsgrundlage der Grunderwerbsteuer sein, so-

weit die vom Erwerber mit dem Ausbau beauftragten 

Unternehmen bereits beim Abschluss des Grundstücks-

kaufvertrags der Veräußererseite angehören, dem Er-

werber vor diesem Zeitpunkt die Ausbauarbeiten konk-

ret benannt und zu einem im Wesentlichen feststehen-

den Preis angeboten haben und der Erwerber diese 

Angebote später unverändert oder mit geringen Ab-

weichungen angenommen hat. Nicht entscheidend ist 

hierbei, dass die mit Ausbau beauftragten Unterneh-

men selbst die Angebote dem Erwerber unterbreitet 

hatten.  

 

Aufwendungen für Ausbaumaßnahmen, bei denen es 

an einem derartigen in personeller, inhaltlicher und 

finanzieller Hinsicht konkreten Angebot vor Abschluss 

des Kaufvertrags fehlt, können ebenso wie Eigenleis-

tungen nicht in die Bemessungsgrundlage der Grund-

erwerbsteuer einbezogen werden. Dabei betont der 

BFH, dass die Beweislast für das Vorliegen eines ein-

heitlichen Erwerbsgegenstands das Finanzamt trägt. 

Diese Feststellungen sind noch nachzuholen.  

 

Ob für Grunderwerbsteuerzwecke ein sogenannter 

einheitlicher Erwerbsgegenstand vorliegt, muss einzel-

fallabhängig anhand der abgeschlossenen Vereinba-

rungen dokumentiert und entschieden werden. Diese 

Frage ist in der Praxis insofern von erheblicher Brisanz, 

da der anwendbare Grunderwerbsteuersatz in den 

einzelnen Bundesländern in letzter Zeit stetig erhöht 

wurde und insofern eine signifikante Steuerbelastung 

auf den Erwerber zukommen kann. Sowohl Veräußerer 

als auch Erwerber sind darum bemüht, Gestaltungen 

zu wählen, die diese Grunderwerbsteuerlast nach Mög-

lichkeit reduzieren. Dieses ist legitim, allerdings sollten 

bei den Vereinbarungen die vorstehend aufgestellten 

Abgrenzungskriterien des BFH befolgt werden, um im 

Nachhinein keine böse Überraschung zu erleben. 
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> Steuerentlastungen für 2015 verab-
schiedet 

Von Frank Dißmann, Rödl & Partner Nürnberg 

Der deutsche Bundestag hatte am 18. Juni 2015 bereits 

den Entwurf eines Gesetzes zur Anhebung des Grund-

freibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergelds und 

Kinderzuschlags verabschiedet (siehe Hinweis in unse-

rem Fonds-Brief direkt 25. Juni 2015). Diesen Steuerer-

leichterungen hat nunmehr auch der Bundesrat in sei-

ner Sitzung am 11. Juli 2015 zugestimmt. Somit wer-

den der individuelle steuerliche Grundfreibetrag, der 

Kinderfreibetrag, das Kindergeld sowie unter anderem 

der Kinderzuschlag bereits für den Veranlagungszeit-

raum 2015 angehoben und gleichzeitig verdeckte 

Steuererhöhungen aufgrund der sogenannten „kalten 

Progression” eingedämmt. Der Vollständigkeit halber 

haben wir die wesentlichen beschlossenen Maßnah-

men nachstehend überblickartig zusammengefasst: 

http://www.roedl.de/themen/Fonds-Brief/2015-06-25/Der-Bundestag-hat-steuerliche-Entlastungen-fuer-Steuerzahler-verabschiedet
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> Anstieg des steuerlichen Grundfreibetrags ab 2015 

von 8.354 Euro auf 8.472 Euro (weitere Erhöhun-

gen bereits für 2016 verabschiedet) 

> Der Kinderfreibetrag wird ab 2015 von derzeit 

4.368 Euro auf 4.512 Euro erhöht 

> Das monatlich gezahlte Kindergeld wird rückwir-

kend ab dem 1. Januar 2015 um 4 Euro je Kind an-

gehoben 

> Der Kinderzuschlag für Geringverdiener steigt im 

Jahr 2015 auf 160 Euro 
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Breit aufstellen 
 

„Steuern, Finanzen, Recht – unsere Mandanten haben das Vertrauen zu uns, 
dass wir Ihre Angelegenheiten mit breit aufgestellten Kompetenzen verfolgen.“ 
 
Rödl & Partner 

 

„Jeder Menschenturm beginnt mit einer breit aufgestellten Basis, damit die Cas-
tellers an der Spitze einen sicheren Stand haben.“ 
 
Castellers de Barcelona 

 

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 
 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur 
von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum 
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.  
 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der ka-
talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr 

pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & 
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Men-
schentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein 
aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe. 
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